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Die Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde e. V. (DGZMK) ist die wissenschaftliche 
Dach organisation der Zahnmedizin in Deutschland. 

Sie repräsentiert über 40 Fachgesellschaften und 
Arbeits kreise. Ihr gehören heute rund 24.000 Zahnärzte 
und Naturwissen schaftler an.

 SENIORENZAHNMEDIZIN 

 Teil 1) Zahnmedizinische Betreuung von  
 Patienten zu Beginn eines kognitiven  
 Abbaus bzw. bei einer Demenz - 
 diagnose

 Bei Erstdiagnose einer Demenz bzw. bei kognitiven Ein-  
 schränkungen sind zu klären:
 - Versorgungsdiagnose
 - Lebenssituation 
 - juristisch legitimierte Betreuung 
 - Entbindung Schweigepflicht 
Ziel ist die Einbindung von Angehörigen und Betreuern in Therapie-
entscheidungsprozesse. 

 Bei Erstdiagnose einer Demenz ändern sich bei sich ändernder Eigenverant-
wortlichkeit möglicherweise die rechtlichen Voraussetzungen für die zahnme-
dizinische Behandlung. Im Rahmen der Versorgungsdiagnose1,2 ist zu klären, 
in welcher Lebenssituation sich der Patient befindet (Versorgung im Alltag). 
Zu dem ist von Bedeutung, wer für seine Betreuung juristisch legitimiert3 und wer 
für Gesundheitsfürsorge und Vermögenssorge vom Gericht eingesetzt ist. Des 
Weiteren ist festzulegen, welchen Personen gegenüber der Zahnarzt von seiner 
ärztlichen Schweigepflicht entbunden ist.4 Nach entsprechender Klärung sind 
Angehörige und Betreuer in Therapieentscheidungsprozesse einzubeziehen.

Zu Fragen bzgl. der Einwilligung in die zahnmedizinische Behandlung von 
Menschen mit Demenz wird auf die S2k-Leitlinie „Einwilligung von Menschen 
mit Demenz in medizinische Maßnahmen“ verwiesen.5 
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